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P��DENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREIJiIS 

A. z.: 

Betreff: 

Wien 1., Löwe1straße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 

Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ......................... . 

A. z.: ..... . ... . . . . ... . . . 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

P a r  1 a m e n t 
1010 Wi e n 

1984 04 16 
Wien, am ...................................... . 

I

Belrilll·· GEs�.ZENTWU�� 
Zt.. ----if.--. _GEl19_ 

Datum: 2 6. f\P�. 1984 

\ V."oiIL�-tL-"""- \/VI ... 

\ 
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Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 

Österreichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates 

die beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Hausbesorger

gesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz und das 

Arbeitsverfassungsgesetz geändert werden mit der Bitte 

um Kenntnisnahme zu übermitteln. 

25 Beilagen 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

A.Z.: S - 184/N 

Zum SChreiben vom 20. �änner � 

Zur Zahl 30.561/�V/2/1984 n 

.An das 

Wien, am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

Wien I., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31, Fernschreiber 13/5451 

Bundesministerium für soziale Verwaltung 

Stubenring 1 
1010 Wien 

�etreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Hausbe
sorgergesetz, das Arbeit510senversicherungsgesetz 
und das Arbeitsverfassungsgesetz geändert werden 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 

beehrt äeh, dem BundesministelriUQ. für soziale Verwaltung zum 

Entwurf eine� Bundesgesetzes, mit dem das Hausbesorgergesetz, 

das Arbeitsl�senversicherungsgeaetz und das Arbeitsverfassungs

gesetz geändert werden, folgende Stellungnahme zu übermitteln: 

Der Entwurf sieht sozialrechtliche Maßnahmen zu Gunsten der 

Hausbesorger vor. Eine ähnliche Regierungsvorlage hat es bereits 

in der vergangenen Legislaturperiode gegeben. Der vorliegende 

Entwurf soll der hauptberuflichen Hausbesorgerin den Anspruch 

auf Karenzurlaub und Karenzurlaubsgeld sichern und den Hausbe

sorgern die Möglichkeit zur Errichtung von Betriebsräten gebeno 

Allein aus der Tatsache heraus, daß Hausbesorgerinnen als Arbeit

nehmerinnen Arbeitslosenversicherungsbeiträge leisten, erscheint 

die Einbeziehung der Hnusbesorgerinnen in den Kreis der Be

rechtigten auf Karenzurlaubsgeld nicht gerechtfertigto Es geht 

zwar um keinen außergewöhnlichen Aufwand (2,8 Mioo Schilling), 

doch besteht gererell die Tendenz, bei einer Ausdehnung der 

Sozialleistungen zurückhaltend vorzugehen und neue Belastungen 

zu vermeiden. Darüber hinaus sind hauptberufliche Hausbe

sorgerinnen bisher begründeter Weise vom Bezug des Karenz

urlaubsgeldes ausgenommen 0 Für Hausbesorgerinnen, mit einem 

monatlichen Bezug von wenigen hundert Schilling bzwo unter 
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20000,- S monatlich, ist der Karenzgeldbezug eine attraktive 

Einnahmenquelle und kann eine beachtliche Verbesserung des 

laufenden monatlichen Einkommens darstelleno 

Auf Grund der angeführten Argumente hat die Präidentenkonferenz 

Bedenken gegen eine Realisierung der Vorlageo 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß gleich

zeitig dem Präsidium des Nationalrates übermittelto 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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